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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1984

Norm

JWG §26

Rechtssatz

Zur Prüfung, ob die tatsächlichen Umstände eine Maßnahme nach § 26 JWG rechtfertigen, bedarf es konkreter

Feststellungen über die zum Wohle des Kindes erforderlichen erzieherischen Maßnahmen, und nicht bloß allgemeiner

Wertungen, wie "nachgewiesene Erziehungsfähigkeit" und "krankmachendes Milieu".
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